
 

 
 

Antrag Nr.: 80 / 2025-28 

Antragsteller: Qualifizierungsausschuss 

Ordnung: Ausbildungsordnung 

Datum: 19.03.2026 

Antrag: Ergänzung § 2 Ausbildung und Zulassung (3) DFB-Basis-Coach 

 § 2 Ausbildung und Zulassung 
 
(3) DFB-Basis-Coach (Lizenzvorstufe) 
 
Die Ausbildung gliedert sich in 40 LE zu einem Schwerpunktmodul Kinder, Jugend 
oder Erwachsene. 
 
Die Ausbildung umfasst 40 Lerneinheiten (LE) und wird innerhalb eines Lehrgangs 
differenziert in einem der drei Schwerpunktmodule Kinder, Jugend oder Erwach-
sene vermittelt. 
 
Allgemeine Voraussetzung/Zulassung: 

• Mindestalter 15 Jahre 

• Anerkennung des LSB-/TFV-Ehrenkodex 

• Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis (nicht älter als 3 Mo-
nate) 

• Nachweis der Mitgliedschaft in einem Verein eines DFB-Mitgliedsverban-
des 

• Verfügbarkeit über eine Mannschaft zur Durchführung der praktischen 
Ausbildungsanteile  

 
Einsatzbereich nach TFV-Lizenzpflicht: Kreisoberliga Männer; Kreisebene A- bis 
E-Junioren/innen.  

Begründung: Die Anpassung stellt sicher, dass die Inhalte des DFB-Basis-Coach bedarfsge-

recht und zielgruppenorientiert innerhalb eines gemeinsamen Lehrgangs vermittelt 

werden können. Dies berücksichtigt die gestiegenen Ausbildungsanforderungen 

infolge der Lizenzpflicht und ermöglicht eine effiziente Durchführung ohne zusätzli-

chen organisatorischen Aufwand, bei gleichzeitig hoher Ausbildungsqualität 

Inkrafttreten: Die Änderungen treten mit Beschluss des Vorstandes zum 01.07.2026 in Kraft. 

Der Vorstand hat die Ordnungsänderung am 11.05.2026 beschlossen.


